
 

 Stadt  
Osterholz-Scharmbeck        
 
 

Satzung  
 

zur 2. Änderung der Satzung 
 

über die Erhebung von Kostenbeiträgen  
 

für die Kindertageseinrichtungen 
 

der Stadt Osterholz-Scharmbeck (Neufassung) 
 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), der §§ 1 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 
(Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. 
GVBl. S. 309) und des § 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in 
der Fassung vom 07.02.2002 (Nds. GVBl. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBL. S. 300) hat der Verwaltungsausschuss der Stadt 
Osterholz-Scharmbeck in seiner Sitzung vom 16.04.2020 aufgrund einer Eilentscheidung 
gemäß § 89 NKomVG folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

In § 5 wird nach der Nr. 6 folgende neue Nr. 7 eingefügt: 
 

Kostenbeiträge: 
Die von den Zahlungspflichtigen gemäß § 3 geleisteten Kostenbeiträge für den 
Monat April 2020 werden erstattet.  
Die Kostenbeiträge ab Mai 2020 werden bis zur Wiederaufnahme des Betriebes der 
Kindertagesstätten nicht erhoben.  
Entsprechende Anträge seitens der Zahlungspflichtigen sind nicht notwendig. 
Mittagessen 
Die Beiträge für das Mittagessen April 2020 werden ebenfalls bis zur 
Wiederaufnahme des Betriebes der Kindertagesstätten nicht erhoben.  

 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
Osterholz-Scharmbeck, 17.04.2020 
 
Der Bürgermeister  
 
 
Gez. Torsten Rohde 


